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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.02.2006 

Geschäftszahl 

2003/16/0119 

Rechtssatz 

Eine ersatzlose Aufhebung darf nur erfolgen, wenn in dieser Sache keine weitere Entscheidung in Betracht 
kommt (vgl. die bei Ritz, BAO3, Rz 33 zu § 289 zitierte hg. Rechtsprechung). 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

2003/16/0120 

2003/16/0121 

2003/16/0130 


